
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

BSBBS 2014  
„Leistungsansätze und  
Produktivitätsverlust – von der 
Kalkulation zum Nachweis“  

Die Ermittlung der benötigten Ar-
beitsstunden ist einer der wesentli-
chen Aufgaben bei der Kalkulation 
von Bauleistungen. Neben der 
Preisermittlung bildet sie die 
Grundlage für SOLL-IST-Ver- 
gleiche. Durch Bauablaufstörungen 
fallen häufig zusätzliche Arbeits-
stunden an, die zu einer Minderung 
der Produktivität führen. Die Ab-
grenzung dieses störungsbeding-
ten Mehraufwands ist in der Praxis 
mit unterschiedlichen Schwierigkei-
ten verbunden. Können Produktivi-
tätsminderungen nicht nachgewie-
sen werden, droht dem Unterneh-
mer die Gefahr, einen monetären 
Verlust zu erleiden. 

Mit dem Braunschweiger Bau-
betriebsseminars 2014 sollten As-
pekte der Ermittlung von Leis-
tungswerten, der Aufstellung von 
SOLL-IST-Vergleichen, der rechtli-
chen Durchsetzbarkeit und der 
Bewertung von Produktivitätsmin-
derungen betrachtet werden. 

Ermittlung von Aufwands- und 
Leistungswerten 

Im ersten Vortragsblock wurden die 
Ermittlung von Leistungsansätzen 
sowie der Umgang mit Aufwands- 
und Leistungswerten in der Ange-
botsbearbeitung von Bauunter-
nehmen beleuchtet. 

 

Herr Klug vom Institut für Zeit-
wirtschaft und Betriebsberatung 
Bau, Neu-Isenburg stellte zunächst 
die grundsätzliche Vorgehensweise 
zur Ermittlung von Aufwands- und 
Leistungswerten vor. Neben ein-
schlägigen Nachschlagewerken 
hob er die Bedeutung der unter-
nehmenseigenen Ermittlung durch 
Nachkalkulationen oder Messun-
gen auf der Baustelle hervor. Als 
wesentliches Problem bei der An-
wendung von Aufwandswerten 
stellte er heraus, dass die Randbe-
dingungen, unter denen die Werte 
ermittelt wurden, berücksichtigt 
werden müssen. Diese Randbe-
dingungen werden in der Praxis je-
doch häufig nur unzureichend do-
kumentiert bzw. veröffentlicht. So-
wohl Literaturwerte als auch selbst 
ermittelte Werte sind daher nur 
eingeschränkt auf andere Bauvor-
haben übertragbar. Zudem sind 
diese Werte für Sonderbauwerke 
zumeist nicht geeignet. 

Der Frage, wie gut Unterneh-
men ihre eigenen Leistungen ken-
nen und beurteilen können, widme-
te sich im zweiten Vortrag Herr 
Kämpf von der Depenbrock Pro-
jektbau GmbH, Hannover. Er stellte 
fest, dass Unternehmen mit der 
Bewertung der eigenen Leistungen 
sowohl bei der Kalkulation als auch 
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bei der Ausführung in der Regel 
recht gut umgehen können. Prob-
lematisch wird es beim Einsatz von 
Nachunternehmern (NU). Bereits in 
der Angebotsphase ist es empfeh-
lenswert, sich die Kalkulation der 
NU und hier insbesondere die Leis-
tungsansätze erläutern zu lassen. 
Zudem ist auch während der Aus-
führung ein regelmäßiger SOLL-
IST-Abgleich unerlässlich. Die Zu-
sammenarbeit mit bekannten, ver-
lässlichen Partnern, sowohl im ei-
genen Haus als auch bei NU, trägt 
hierbei maßgeblich zur erfolgrei-
chen Abwicklung von Projekten 
bei. 

SOLL-IST-Vergleich 

Im zweiten Block wurde der Frage 
nachgegangen, welche Vorausset-
zungen erfüllt sein müssen, um ei-
ne aussagefähige Gegenüberstel-
lung der tatsächlichen Produktivität 
mit den ursprünglich veranschlag-
ten Werten zu ermöglichen. 

 

Zunächst erläuterte Herr Klar-
mann von der Bilfinger Ingenieur-
bau GmbH, Wiesbaden die Fort-
schreibung der Vertragsgrundlage 
bei einem gestörten Bauablauf am 
Beispiel des Projekts „Lärmschutz-
einhausung A1 Lövenich“. Schwer-
punkt seines Vortrags war die beim 
genannten Projekt durchgeführte 
vertragliche Neuordnung. Grundla-
ge dieser war eine Fortschreibung 
der Terminplanung auf Grundlage 
der kalkulatorischen Aufwandswer-
te. Als maßgeblich für die erfolgrei-
che Neuordnung stellte er die Ver-
handlung „auf Augenhöhe“ heraus, 
die insbesondere auf Seiten der  
Auftraggeber eine ausreichende 
Fachkompetenz erforderlich macht. 

Anschließend wurden von 
Herrn Dr. Kumlehn (IBB) Probleme 
bei der Durchführung von Verglei-
chen des geplanten SOLL mit dem 
tatsächlichen IST dargestellt. Ein 

zentraler Punkt seines Vortrags 
war, dass ein Vergleich von SOLL- 
und IST-Terminplänen allein für die 
Ableitung von Störungen und deren 
Auswirkungen nicht ausreichend 
ist. Vielmehr müssen auch Kapazi-
täten, Einsatzzeiten und Abhängig-
keitsbeziehungen mit berücksich-
tigt werden. Zudem vernachlässi-
gen Bauunternehmen bei SOLL-
IST-Vergleichen häufig Pufferzei-
ten und überlassen diese damit 
unbewusst dem Auftraggeber. 

Durchsetzung von Ansprüchen 

Besondere Aspekte der Identifika-
tion des ursprünglichen Leistungs-
solls sowie die Durchsetzung von 
Ansprüchen aus Produktivitätsmin-
derungen vor Gericht waren die 
Schwerpunkte des dritten Vor-
tragsblocks. 

Herr Prof. Wanninger (IBB) be-
trachtete in seinem Vortrag zu-
nächst einige Besonderheiten bei 
der Dokumentation der auftrag-
nehmerseitigen Kalkulation. Grund-
sätzlich dürfen Bieter ihre Angebo-
te frei kalkulieren. Die Kalkulation 
wird jedoch erheblich durch die Art 
der Leistungsbeschreibung beein-
flusst. Zudem geben insbesondere 
öffentliche Auftraggeber durch die 
Verwendung der Formblätter des 
VHB vor, wie der Unternehmer die 
Kalkulation aufzugliedern hat. 
Hierbei sind auch Leistungsansät-
ze für NU-Leistungen darzulegen. 
Da dem Bieter für NU-Leistungen 
oftmals auch nur Einheitspreise 
vorliegen und zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe meist nicht alle 
NU feststehen, führt dies fast 
zwangsläufig zu abweichenden 
oder unmaßgeblichen Angaben. 

 

Die juristische Sichtweise zur 
Durchsetzung von Forderungen 
aus Produktivitätsverlusten wurde 
von Herrn Prof. Leupertz vorgetra-
gen. Die ernüchternde Erkenntnis 

wurde gleich vorangestellt. Es ist 
schwierig bis unmöglich einen An-
spruch aus Produktivitätsminde-
rungen „gerichtsfest“ aufzuberei-
ten.  

„Weder der liebe Gott noch der 
BGH wissen was am Ende 
‘rauskommt!“ 

Die Natur des Bauvertrags so-
wie die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen mit unterschiedlichen 
Anspruchsgrundlagen und dem-
entsprechend unterschiedlichen 
Voraussetzungen und Anforderun-
gen an die Darlegung von Ansprü-
chen stellen sowohl Juristen als 
auch Baubetriebler vor große Prob-
leme. Zudem fehlen an den Gerich-
ten Spezialkammern für Bauange-
legenheit mit entsprechender fach-
licher Kompetenz, die den beson-
deren Anforderungen gewachsen 
sind. 

Bewertung von Produktivitäts-
minderungen 

Im letzten Block des Tages wurde 
die Bewertung von Produktivitäts-
minderungen der Höhe nach be-
leuchtet. 

 

Zunächst stellte Herr Dr. Scho-
fer, Vorstandsvorsitzender des 
DVP und Sachverständiger aus 
Berlin, die grundsätzlichen Anfor-
derungen an die Dokumentation 
und die Darlegung von Produktivi-
tätsminderungen aus Sicht des 
Sachverständigen vor. Insbesonde-
re bei der Dokumentation des tat-
sächlichen Bauablaufs sieht er 
noch erhebliche Schwächen bei 
den Bauunternehmen. Bautages-
berichte enthalten zu selten alle In-
formationen, um Produktivitätsmin-
derungen zu erklären. Er stellte 
zudem fest, dass Bautagesberich-
te, trotz der vorhandenen Möglich-
keiten durch leistungsfähige Soft-
wareprodukte, oft noch handschrift-
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lich und meist unvollständig aufge-
stellt werden. Eine weitere Doku-
mentation wird häufig nicht oder 
erst zu spät erstellt. Behinderungen 
werden nicht VOB-konform ange-
zeigt und abgemeldet. Die Darle-
gung von Ansprüchen wird dadurch 
erheblich erschwert und kann 
durch eine spätere Hinzuziehung 
eines baubetrieblichen Sachver-
ständigen nicht ersetzt werden. 

Abschließend stellte Herr Dr. 
Greune (IBB) konkrete Verfahren 
für die Ermittlung von Produktivi-
tätsminderungen vor. Neben all-
gemeinen Ansätzen über Faktoren 
und Kennzahlen sowie projektkos-
tenbasierten Methoden ging er ins-
besondere auf die sog. „Measured 
Mile“-Methode ein. Hierbei wird ein 
Vergleich der gestörten mit einer 
ungestörten Leistungsperiode vor-
genommen. Die Methode bietet 
aus baubetrieblicher Sicht einige 
Vorteile, da reale Produktivitätsda-
ten der Baustelle herangezogen 
werden. Ein Rückgriff auf die Kal-
kulation des Unternehmers und der 
Nachweis der Plausibilität und 
Auskömmlichkeit der Kalkulations-
annahmen ist hierbei nicht nötig. 
Problematisch ist allerdings, dass 
Anspruchsgrundlagen nicht diffe-
renziert werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Promotion am IBB  

Am 29. November 2013 wurde 
Herr Steffen Greune mit dem The-
ma „Darlegung und Bewertung von 
Produktivitätsminderungen bei mul-
tiplen Bauablaufstörungen“ zum 
Dr.-Ing. promoviert. Die Dissertati-
on wurde im Rahmen der Schrif-
tenreihe des IBB als Heft 55 veröf-
fentlicht. 

 

 

 

Breitband als Standortfaktor  

Eine leistungsfähige Breitbandinf-
rastruktur zählt für Unternehmen 
und private Haushalte zu den wich- 

tigsten Standortfaktoren. Die Glas-
faserverbindung bis zum Endkun-
den (FTTH/FTTB) gilt als einzige 
zukunftssichere kabelgebundene 
Breitbandlösung. In Ballungsräu-
men haben sich die hohen Investi-
tionskosten für private Netzbetrei-
ber durch Anschlussgebühren in 
kurzer Zeit wieder rentiert. In länd-
lichen Gebieten mit weniger Teil-
nehmern stockt dagegen der flä-
chendeckende Ausbau. Um die 
Regionen und Kommunen in die-
sem Bereich wettbewerbsfähig zu 
halten, ist oftmals die Überwindung 
einer Finanzierungslücke notwen-
dig. Der langfristige Kapitalbedarf 
resultiert im Wesentlichen  aus den 
Kosten für die Errichtung des pas-
siven Netzes (Lehrrohre- und Glas-
fasernetz) und für die aktiven 
Komponenten. Zusätzlich sind die 
laufenden Kosten u. a. aus dem 
Betrieb des Netzes und dem Ser-
vice der aktiven Komponenten aus 
den Anschlussgebühren der Teil-
nehmer zu decken. Scheuen pri-
vate Netzbetreiber die hohen In-
vestitionskosten ist die öffentliche 
Hand gefragt. Doch viele Kommu-
nen in ländlichen Regionen sind 
mit der Finanzierungslast überfor-
dert. Hier kann sich ein Modell mit 
Bürgerbeteiligung anbieten. Kom-
mune, Bürger und Gewerbetrei-
bende gründen gemeinsam eine 
Netzgesellschaft, die die Investition 
ins Glasfasernetz und der aktiven 
Komponenten sowie den Betrieb 
übernimmt. Ein Provider zahlt dann 
für die Nutzung des Glasfasernet-
zes ein Leitungsentgelt. Damit wird 
die Finanzlast geteilt und wichtige 
Standort- und Wettbewerbsvorteile 
sichergestellt. Erste Modellvorha-
ben werden in Schleswig-Holstein 
umgesetzt. Bei Erfolg ist dies für 
viele Kommunen zukünftig ein 
gangbarer Weg. 

 

 

 

 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. 
Rainer Wanninger  
r.wanninger@tu-braunschweig.de 

Bestellung der Dissertation unter 

www.tu-braunschweig.de/ibb/service 

Forschung 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. 
Tanja Kessel  
t.kessel@tu-braunschweig.de 

Das Thema bildet einen Forschungs-
schwerpunkt  der dem IBB zugehöri-
gen und von Prof. Kessel geleiteten 
Professur für Infrastruktur- und Immo-
bilienmanagement (IIM). 

Infobox 

Im Rahmen der nachfolgenden Ver-
anstaltungen trägt Herr Univ.-Prof Dr.-
Ing. R. Wanninger zu verschiedenen 
Themen der Bauwirtschaft vor. 

8. April 2014 

„Bildung als Wertschöpfung und In-
vestition in die Zukunft“ 

Veranstaltung: 
Parlamentarischer Abend des Ingeni-
eurrates Mecklenburg-Vorpommern in 
Schwerin 

11. April 2014 

„Kalkulierbar oder unkalkulierbar – 
Grenzen des Umgangs mit baube-
trieblichen Risiken“ 

Veranstaltung: 
12. Grazer Baubetriebs- und Bauwirt-
schaftssymposium, Institut für Baube-
trieb und Bauwirtschaft der TU Graz 

23. bis 24. Mai 2014 

Referent des Arbeitskreises VI – 
Sachverständigenrecht zum Themen-
schwerpunkt „Empfehlen sich (Rege-
lungs-)Standards hinsichtlich der Kal-
kulation als Grundlage für die Vergü-
tungsanpassung beim Bauvertrag?“ 

Veranstaltung: 
5. Deutscher Baugerichtstag in 
Hamm/Westfalen 

AOR Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing.  
Frank Kumlehn  
f.kumlehn @ tu-braunschweig.de 

Dipl.-Wirtsch.-Ing. 
Stefan Hamann 
stefan.hamann@tu-braunschweig.de 

Der Beitragsband zur aktuellen Ver-
anstaltung ist als Heft 56 der Schrif-
tenreihe des IBB veröffentlicht. 

Bestellung des Beitragsbands unter 

www.tu-braunschweig.de/ibb/service 

Das nächste Baubetriebsseminar fin-
det am 27.02.2015 in Braunschweig 
statt. 
Hinweis: Entscheiden Sie mit und 
stimmen Sie auf unserer Homepage 
über das Thema für 2015 ab. 

Informationen zum Braunschweiger 
Baubetriebsseminar unter:  

www.baubetriebsseminar.de 
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Zeugniswahrheiten 

 
Von Rainer Wanninger 

Jeder Arbeitgeber weiß es: Ar-
beitszeugnisse müssen wahr, 
wohlwollend und vollständig sein. 
Die Gerichtsentscheidungen hierzu 
sind vielfältig, nahezu immer ar-
beitnehmerfreundlich und nicht sel-
ten auch voller Merkwürdigkeiten. 
Doch von diesen Nöten der Arbeit-
geber mit dem Erstellen von Zeug-
nissen soll hier nicht die Rede sein. 
Es geht um die Zeugnisse, die die 
Hochschulen ihren Absolventen er-
teilen. Von Wohlwollen ist da keine 
Rede – dazu sind die Zeugnisse zu 
formalistisch strukturiert – und die 
Vollständigkeit ist auch immer ge-
geben. Aber was ist mit der Wahr-
heit? 

Stellen wir uns vor, ein Arbeit-
geber formuliere ein Zeugnis für 
einen Mitarbeiter, der drei Jahre im 
Unternehmen beschäftigt, während 
dieser Zeit aber zwei Jahre an ein 
anderes Unternehmen „ausgelie-
hen“ war (legale Arbeitnehmer-
überlassung) und der Arbeitgeber 
verschwiege vor lauter Wohlwollen 
diese Tatsache. Denkbar? Im Ar-
beitsleben wohl kaum, denn das 
Zeugnis wäre nicht „wahr“. 

Anders an der Hochschule. 
Was besagt das Zeugnis eines Ab-
solventen (Bachelor oder Master) 
außer den nackten Noten noch 
über seinen studentischen Werde-
gang? Im Allgemeinen wenig. Ist 
das Zeugnis der TU Braunschweig 
als Markenzeichen wenigstens ein 
Garant dafür, dass der Absolvent 
sein Studium überwiegend auch in 
Braunschweig absolviert hat? Kei-
neswegs, zumindest nicht in allen 
Fällen. Die Prüfungsordnung kennt 

nur ein formales Kriterium: Der 
Studierende muss – außer seiner 
Abschlussarbeit – mindestens ein 
Drittel der für den Studienab-
schluss erforderlichen Credits ent-
weder in Braunschweig, an der 
Niedersächsischen Technischen 
Hochschule NTH (also außer 
Braunschweig noch Hannover und 
Clausthal) oder an einer der TU9-
Universitäten absolviert haben. Die 
übrigen zwei Drittel kann er ir-
gendwo in der weiten Welt erwor-
ben haben. Im Extremfall bedeutet 
das: zu 30 % Studieren in Mün-
chen, zu 70 % irgendwo, Ab-
schlussarbeit in Braunschweig, 
Zeugnis als Braunschweiger Ab-
solvent. So ist es politisch gewollt. 
Das ist kein hypothetischer Fall; 
nein, unsere Studenten schwirren 
von den USA über Litauen bis nach 
Korea und Neuseeland und brin-
gen von dort fast immer Noten mit, 
die deutlich besser sind als unser 
einheimisches Level. Diese Noten 
müssen hier anerkannt werden; da-
für gibt es offizielle Umrechnungs-
schlüssel. Aus Sicht der Studieren-
den heißt das: Lieber mehr als we-
niger Studienleistungen im Ausland 
erbringen; das verbessert die Ge-
samtnote des Studiums. 

Aber um die Noten soll es hier 
gar nicht gehen. Thema ist doch 
die „Wahrheit“ eines Zeugnisses. 
Und da gibt es ein Problem. Durch 
Vorgaben von oben sind die Fakul-
täten verpflichtet, bei der Anerken-
nung von anderenorts und im Aus-
land erbrachten Studienleistungen 
äußerst großzügig vorzugehen. Es 
gibt eine Umkehr der Beweislast: 
Die Fakultät muss beweisen, dass 
eine auswärtig erbrachte Leistung 
nicht anerkannt werden kann, weil 
sie nicht gleichwertig ist („gleich-
wertig“ heißt nicht „gleich“). 

Für die Darstellung im Zeugnis 
gibt es dann zwei Varianten: Ent-
weder erkennt ein hiesiger Profes-
sor eine z. B. im Ausland erbrachte 
Leistung als gleichwertig zu dem 
vom Professor hier geprüften Mo-
dul an, dann wird diese Leistung 
auch unter der hiesigen Bezeich-
nung im Zeugnis aufgeführt (Wahr-

heit?). Oder die Leistung passt 
nicht in die hiesige Struktur und 
Bezeichnungsweise, muss aber als 
gleichwertig angesehen werden. 
Dann wird sie in der originalspra-
chigen Bezeichnung in das Zeug-
nis aufgenommen und mit * verse-
hen als „anderenorts erbracht“ ge-
kennzeichnet (Wahrheit!). Es ist 
dann Sache des potentiellen Ar-
beitgebers und Bewerbungsemp-
fängers, zu hinterfragen was denn 
der Inhalt der exotischen Lehrver-
anstaltung gewesen sei. 

Sehr geehrte Arbeitgeber, die 
Anforderungen an Sie sind gestie-
gen. Fragen Sie doch nach, wenn 
Sie einen Modul „Project Manage-
ment for Environmental Enginee-
ring“ der University of Wyoming im 
Zeugnis eines Baubetriebs-
Vertiefers sehen, wieviel VOB/B-
Kenntnisse dahinter stehen! Und 
bitte nicht beim Autor beschweren. 

 

Abonnement Newsletter 

In unserem Newsletter informieren wir 
über Neuigkeiten und Tätigkeiten des 
Instituts, der Fakultät 3 und der TU 
Braunschweig sowie über aktuelle 
Themen der Bauwirtschaft. Sie kön-
nen diesen unter 

www.tu-braunschweig.de/ibb/service 

kostenfrei abonnieren und haben dort 
Zugriff auf sämtliche Ausgaben des 
Newsletters. 
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